
Dringlichkeitsbeschluss gemäß S 60 Abs.1 satz 2 Go NW

Geneh m i g u n g der I nvestit ionsmaßnah me "Umgestaltu n g Marktplatz"

Gemäß S 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW ergeht folgende Dringlichkeitsentscheidung;

lm Entwurf der Haushaltssatzung 2012 ist die Investit ionsmaßnahme "Umgestaltung
Marktplatz" mit einer Investit ions-Auszahlung in Höhe von 720.000 € sowie einer lnvestit ions-
Einzahlung in Höhe von 504.000 € beplant worden. Die Investit ions-Einzahlung entspricht der
Landesförderung von 70 v.H.

Gemäß dem Bauzeitenplan soll zum Jahresbeginn 2012 die Ausschreibung der Maßnahme
erfolgen. Die Submission ist für den Og.O2.2}121erminiert. Der Baubeginn so"ll danach Anfang
April erfolgen.

Begründung.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 ist erst für den 13. Mäz ZO12 vorgesehen.
Damit dennoch die Ausschreibung umgehend durchgeführt und der Bauzeitplan ein'gehalten
werden -kann, ist hiezu eine Dringlichkeitsentscheidung gemäß $ 60 Abs. 1 satz z 
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dahingehend erforderlich, dass der Rat der Stadt derlnvestitionlmaßnahme "Umgestaltung
des Marktplatzes" mit einer Investit ions-Auszahlung von 72O.OOO € zustimmt. Auf der
Grundlage dieser Dringlichkeitsentscheidung erfolgt diö Beantragung der Mittelfreigabe bei derKommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises. Der städt. eigenanieit in Höhe von 216.000 €wird aus der Investitionspauschale des Jahres 2012 gedeckt.

Radevormwald, 02. Jan uar Ze12
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